
Entnahmestellen mit Lastgangmessung

Leistungspreis Arbeitspreis Leistungspreis Arbeitspreis

Euro / (kW · a) Cent / kWh Euro / (kW · a) Cent / kWh

n Hochspannung (110 kV) 14,22 3,11 72,63 0,78

n Umspannung (110/20 kV) 15,05 4,44 103,58 0,90

n Mittelspannung (20 kV) 15,90 6,48 164,32 0,55

n Umspannung (20/0,4 kV) 17,84 7,48 189,70 0,60

n Niederspannung (0,4 kV) 20,24 7,92 199,19 0,77

Arbeitspreis

Cent / kWh

n Hochspannung (110 kV) 0,78

n Umspannung (110/20 kV) 0,90

n Mittelspannung (20 kV) 0,55

n Umspannung (20/0,4 kV) 0,60

n Niederspannung (0,4 kV) 0,77

0 - 200h/a > 400 - 600 h/a

Euro / (kW · a) Euro / (kW · a)

n Hochspannung (110 kV) 35,20 49,28

n Umspannung (110/20 kV) 45,62 63,87

n Mittelspannung (20 kV) 53,71 75,19

n Umspannung (20/0,4 kV) 60,63 84,88

n Niederspannung (0,4 kV) 66,56 93,19

n

n

n Alle Spannungsebenen

 Telekommunikationseinrichtung

Kompensationsaufschlag bei Abweichungen zwischen den 

Netzebenen der Entnahme und der Messung

n Entnahme in Hochspannung, Messung in Mittelspannung 0,40% Kompensationsaufschlag auf Arbeit und Leistung

n Entnahme in Mittelspannung, Messung in Niederspannung 1,00% Kompensationsaufschlag auf Arbeit und Leistung

Preisblatt Strom der Braunschweiger Netz GmbH

Preise gültig ab dem 01.01.2024

Netzentgelt Jahresleistungspreissystem

Jahresleistungspreissystem

Jahresbenutzungsdauer                           

< 2.500 h/a

Jahresbenutzungsdauer                            

≥ 2.500 h/a

27,39

31,62

33,20

Netzentgelt Netzreservekapazität 

(Jahresleistungspreissystem)

Netzreservekapazität

> 200 - 400 h/a

Euro / (kW · a)

Netzentgelt Monatsleistungspreissystem

Monatsleistungspreissystem

Leistungspreis

Euro / (kW · Monat)

12,11

17,26

Euro / a

Messeinrichtung in Mittelspannung einschließlich Umspannung Hoch-/Mittelspannung 209,68

Wandlersatz in Mittelspannung einschließlich Umspannung Hoch-/Mittelspannung 281,11

42,24

54,74

64,45

72,76

79,88

Entgelt für Messstellenbetrieb

Euro / a

10,73

Das Entgelt für den Messstellenbetrieb umfasst Einbau, Betrieb und Wartung der Messeinrichtung, die Ab- und Auslesung der Messeinrichtung sowie die Weitergabe 
der 1/4h-Messwerte an die Berechtigten.

Messeinrichtung in Niederspannung einschließlich Umspannung Mittel-/Niederspannung 101,65

Wandlersatz in Niederspannung einschließlich Umspannung Mittel-/Niederspannung 19,13

Im Netzentgelt sind die Nutzung des Netzes der Braunschweiger Netz GmbH einschließlich der vorgelagerten Übertragungs- und Verteilungsnetze Dritter, 
Systemdienstleistungen und die beim Energietransport entstehenden Verluste enthalten. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat am 15. November 2023 geurteilt, 
dass das Gesetz über den Nachtragshaushalt  verfassungswidrig ist. Damit entfällt zunächst der Zuschuss u.a für die Netzentgelte aus dem Wirtschaftsstabilitätsfonds. 
Bedingt durch diesen Wegfall erfolgte eine Anpassung der Netzentgelte durch die Übertragungsnetzbetreiber, welche diese Kosten auf den Verteilnetzbetreiber 
basierend auf den gesetzlichen Rahmenbedingungen durchreichen.
Die Netzentgelte verstehen sich zzgl. dem Entgelt für Messstellenbetrieb, Konzessionsabgabe, Mehrkosten aus dem Gesetz für die Erhaltung, Modernisierung und den 
Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz), §19 StromNEV-Umlage, der Offshore-Netzumlage, Umlage für Abschaltbare Lasten sowie ggf. 
weiterer Umlagen.

Die Entgelte verstehen sich zuzüglich der zum Leistungszeitpunkt jeweils geltenden Umsatzsteuer.
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Entnahmestellen ohne Lastgangmessung

Grund-

preis

Arbeits-

preis

Euro / a Cent / kWh

n Entnahme im Niederspannungsnetz 46,00 8,96

Grund-

preis

Arbeits-

preis

Euro / a Cent / kWh

n Bestandsanlagen, Inbetriebnahme vor dem 01.01.2024 - 3,64

n Neuanlagen, Inbetriebnahme ab dem 01.01.2024 gemäß Modul 1 - -

n Neuanlagen, Inbetriebnahme ab dem 01.01.2024 gemäß Modul 2 - 3,58

n Eintarifzähler / Maximumzähler

n Zweitarifzähler inkl. Tarifsteuerung

Entgelt für Datenübertragungseinrichtungen Euro / a

n Bereitstellung eines Funkmodems zur Datenfernübertragung 10,73

Netzentgelt

Netzentgelt für Entnahmestellen mit steuerbaren 

Verbrauchseinrichtungen nach § 14 a EnWG
Pauschaler Rabatt

Euro / a

Preisblatt Strom der Braunschweiger Netz GmbH

Preise gültig ab dem 01.01.2024

Euro / a

9,22

14,05

-

134,43

-

Die Festlegungsverfahren BK6-22-300 und BK8-22/010-A zur Integration von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und steuerbaren Netzanschlüssen nach § 14a 

Netznutzer von Entnahmestellen mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14 a EnWG in Niederspannung ohne Lastgangmessung mit Inbetriebnahme ab dem 
01.01.2024 können zwischen den beiden Abrechnungsvarianten Modul 1 oder Modul 2 wählen. Sollte keines der Module aktiv gewählt werden, fällt die Entnahmestelle 
automatisch in die Abrechnungsvariante gemäß Modul 1. Voraussetzung für Modul 2 ist die Messung des Verbrauchs über einen separaten Zählpunkt. Netznutzern von 
Entnahmestellen mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14 a EnWG in Niederspannung oder Umspannung auf Niederspannung mit Lastgangmessung (RLM) 
und Inbetriebnahme ab dem 01.01.2024 steht ausschließlich die Abrechnungsvariante gemäß Modul 1 zur Verfügung.

Entgelt Messstellenbetrieb

Das Entgelt für den Messstellenbetrieb umfasst Einbau, Betrieb und Wartung der Messeinrichtung sowie die jährliche Erfassung und Weitergabe der Messwerte an die 
Berechtigten.

Im Netzentgelt sind die Nutzung des Netzes der Braunschweiger Netz GmbH einschließlich der vorgelagerten Übertragungs- und Verteilungsnetze Dritter, 
Systemdienstleistungen und die beim Energietransport entstehenden Verluste enthalten. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat am 15. November 2023 geurteilt, 
dass das Gesetz über den Nachtragshaushalt  verfassungswidrig ist. Damit entfällt zunächst der Zuschuss u.a für die Netzentgelte aus dem Wirtschaftsstabilitätsfonds. 
Bedingt durch diesen Wegfall erfolgte eine Anpassung der Netzentgelte durch die Übertragungsnetzbetreiber, welche diese Kosten auf den Verteilnetzbetreiber 
basierend auf den gesetzlichen Rahmenbedingungen durchreichen.
Die Netzentgelte verstehen sich zzgl. dem Entgelt für Messstellenbetrieb, Konzessionsabgabe, Mehrkosten aus dem Gesetz für die Erhaltung, Modernisierung und den 
Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz), §19 StromNEV-Umlage, der Offshore-Netzumlage, Umlage für Abschaltbare Lasten sowie ggf. 
weiterer Umlagen.

Die Entgelte verstehen sich zuzüglich der zum Leistungszeitpunkt jeweils geltenden Umsatzsteuer.
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Weitere Preisbestandteile

Preis für Mehr- und Mindermengen

n

Konzessionsabgabe Cent / kWh

n 1,99

n 0,61

n 0,11

Sonstige Entgelte

Euro

n 24,29

n 36,41

n 66,75

n 19,73

n 13,67

n 19,73

Konzessionsabgabe nach § 2 Abs. 2 KAV (Schwachlasttarif)

Konzessionsabgabe Sondervertragskunden 

(Entnahmen durch Sondervertrag sowie aufgrund  ≥ "2 x 30 kW" und 30.000 kWh/a)

Gesetzliche Umlagen

n

Es gelten zusätzlich die gesetzlichen Umlagen (z.B. KWK-G-Umlage, Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV etc.). Die Höhe der Umlagen sowie weiterführende 
Informationen können auf der gemeinsamen Internetseite der Übertragungsnetzbetreiber unter nachfolgendem Link eingesehen werden:      
https://www.netztransparenz.de.

Preisblatt Strom der Braunschweiger Netz GmbH

Preise gültig ab dem 01.01.2024

Der einheitliche Preis für Jahresmehr-/-mindermengen wird auf der Grundlage monatlicher Marktpreise ermittelt und basiert auf den regelmäßigen 
Preisveröffentlichungen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Der Preis kann auf den Internetseite des BDEW unter nachfolgendem Link 
eingesehen werden: https://www.bdew.de/energie/mehr-mindermengenabrechnung-strom/.

Konzessionsabgabe nach § 2 Abs. 2 KAV (Tarifkunden)

Stornierung Unterbrechungsauftrag bis zum Vortag

Stornierung Unterbrechungsauftrag am Tag der Unterbrechung

In Spannungsebenen oberhalb der Niederspannung behalten wir uns vor, Kosten für Unterbrechung und Wiederherstellung nach Aufwand zu berechnen.

Im Netzentgelt sind die Nutzung des Netzes der Braunschweiger Netz GmbH einschließlich der vorgelagerten Übertragungs- und Verteilungsnetze Dritter, 
Systemdienstleistungen und die beim Energietransport entstehenden Verluste enthalten. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat am 15. November 2023 geurteilt, 
dass das Gesetz über den Nachtragshaushalt  verfassungswidrig ist. Damit entfällt zunächst der Zuschuss u.a für die Netzentgelte aus dem Wirtschaftsstabilitätsfonds. 
Bedingt durch diesen Wegfall erfolgte eine Anpassung der Netzentgelte durch die Übertragungsnetzbetreiber, welche diese Kosten auf den Verteilnetzbetreiber 
basierend auf den gesetzlichen Rahmenbedingungen durchreichen.
Die Netzentgelte verstehen sich zzgl. dem Entgelt für Messstellenbetrieb, Konzessionsabgabe, Mehrkosten aus dem Gesetz für die Erhaltung, Modernisierung und den 
Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz), §19 StromNEV-Umlage, der Offshore-Netzumlage, Umlage für Abschaltbare Lasten sowie ggf. 
weiterer Umlagen.

Die Entgelte verstehen sich zuzüglich der zum Leistungszeitpunkt jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Preise gültig ab dem 01.01.2024

Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses sowie der Anschlussnutzung in Niederspannung

Unterbrechung in der regulären Arbeitszeit

Wiederherstellung in der regulären Arbeitszeit

Wiederherstellung außerhalb der regulären Arbeitszeit

Erfolglose Unterbrechung
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